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Haushaltssatzung der Gemeinde Rethwisch 
für das Haushaltsjahr 2015 

 
Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss-
fassung durch die Gemeindevertretung vom 17.12.2014 die folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 1.419.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.541.800 EUR 
 einem Jahresfehlbetrag von  -122.800 EUR 

    
2. im Finanzplan mit   
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit auf 
1.394.300 EUR 

 einem Gesamtbetrage der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 

1.351.300 EUR 

    
 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 

Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 
900.000 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

293.500 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 
auf 

0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 

Stellen auf 
1,73 Stellen. 

 
 

§ 3 
 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
    (Grundsteuer A) 310 v.H. 
b) für die Grundstücke 
    (Grundsteuer B)            320 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer            330 v.H. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, 
für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95d Abs.1 oder § 95f Abs.1 
Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.000,00 €.  
 
 

§ 5 
 
a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. 

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen innerhalb eines Budgets verwendet werden. 

b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets im 
Finanzhaushalt sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Mehreinzahlungen können für 
Mehrauszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen innerhalb eines Budgets 
verwendet werden. 

 
 
 
Rethwisch, den 18.12.2014 
 

 
(Siegel) 
 

 
 Bürgermeister 
 Poppinga 
  
   

 
  
 

2



V o r b e r i c h t 

zum Haushaltsplan der Gemeinde Rethwisch  

für das Haushaltsjahr 2015 
------------------------------------------------------------------- 

 
Die Buchführung des Amtes Bad Oldesloe-Land und seiner Gemeinden wird zum 01.01.2015 
auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt.  
 
Gesetzliche Grundlage des Haushaltsplans 2015 ist neben der Gemeindeordnung somit die 
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik.  
 
Daneben war der Haushaltserlass 2015 des Innenministers vom 05.09.2014 zu 
berücksichtigen. Der Ausweis der liquiden Mittel und des Höchstbetrages der Kassenkredite 
beim Amt folgt dem Erlass des Innenministers vom 08.09.2014. 
 
Die nach §1 Abs. 5 GemHVO-Doppik zugelassene Vereinfachung, im ersten Jahr der 
doppelten Buchführung auf die Darstellung der Vorvorjahresergebnisse und der Ansätze des 
Vorjahres zu verzichten, wird im vorliegenden Haushaltsplan in Anspruch genommen. 
 
Da die Eröffnungsbilanz erst im Laufe des Jahres 2015 erstellt werden kann und auch die 
Vermögensbewertung noch nicht vollständig abgeschlossen wurde, ist dieser Haushalt 
insbesondere hinsichtlich der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge 
aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen so wie Abschreibungsauf-
wendungen) mit Unsicherheiten behaftet. 
 
 
 
Entwicklung der Zahl der Einwohner 
 
Einwohner: 
 
a) nach der Volkszählung 1939 619 
 
b) nach der letzten Volkszählung vom 25.05.1987 903 
 
c) nach Zensus 2011 1.075 
 
d) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2013) 1.103 
 
 
Größe des Gemeindegebietes 
 
Fläche: 
 
1.351 ha 
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Wirtschaftliche Struktur 
 
Die Gemeinde hat überwiegend ländlichen Charakter mit Wohnfunktion. Größere Gewerbe-
betriebe sind nicht vorhanden. 
 
 
 
Übersicht der Rechnungsergebnisse 
 
Überschuss 2011: 157.381 EUR 
Überschuss 2012: 259.420 EUR 
Überschuss 2013: 187.103 EUR 
 
Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 
 
Von den 21 Gewerbebetrieben zahlten 2013 
   3   Betriebe  (14 %) keine Gewerbesteuer 
   4   Betriebe  (19 %) bis 1.000 EUR 
 13   Betriebe  (62 %) von 1.001 EUR bis 10.000 EUR 
    1   Betrieb       (5 %) von 10.001 EUR bis 100.000 EUR 
Gewerbesteuer jährlich. 
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2011 2012 2013 2014 2015
in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR in TEUR

1 2 3 4 5 6
Grundsteuer A 29 32 32 31 31

Grundsteuer B 100 104 105 106 108

Gewerbesteuer 84 47 50 50 50
Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer 435 426 451 491 513

Gemeindeanteil an der 
Umsatzsteuer 6 7 7 7 9

Vergnügungssteuer 0 0 0 0 0

Hundesteuer 7 6 6 6 6

Zweitwohnungssteuer 0 0 0 0 0

andere Steuern 0 0 0 0 0
allgemeine Schlüsselzuwei-
sungen 148 149 176 231 285

Sonderschlüsselzuweisungen 3 0 9 30 0
Schlüsselzuweisungen nach
§15 FAG 0 0 0 0 0

Ausgleichsleistungen nach 
dem Familienleistungs-
ausgleich (§31a FAG)

52 43 47 47 49

sonstige allgemeine Finanz-
zuwweisungen 0 0 0 0 0

Summe der allgemeinen 
Deckungsmittel: 864 814 883 999 1.051

Veränderung Vorjahr (in %) -5,8% 8,5% 13,1% 5,2%

Gewerbesteuerumlage 14 8 11 11 11

allgemeine Kreisumlage 269 290 287 323 363

zusätzliche Kreisumlage 0 0 0 0 0

Amtsumlage 134 143 148 167 191

Zusatzamtsumlage 0 0 0 0 0

Finanzausgleichsumlage 0 0 0 0 0
Summe der Umlagen: 417 441 446 501 565

Veränderung Vorjahr (in %) 5,8% 1,1% 12,3% 12,8%
Überschuss im Produkt 611 447 373 437 498 486

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten
Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 
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Übersicht über die gebildeten Budgets 
 

 A. Ergebnisplan  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Erträge und 

Aufwendungen der Teilpläne  

1111 Gemeindeorgane 

1112 Allgemeine Verwaltung 

1113 Liegenschaftsverwaltung 

1261 Brandschutz Rethwischdorf 

1262 Brandschutz Klein Boden 

2100 Schulen  

2810 Heimat- / Kulturpflege 

3651 Kindergarten 

3652 Kinderkrippe 

4240 Sportplatz 

5381 Schmutzwasser 

5382 Regenwasser  

5410 Gemeindestrassen 

5731  Gemeinschaftshaus  

Alle Erträge und Aufwendungen 
eines Budgets und die dazuge-
hörigen Ein- und Auszahlungen.  
 
Ausnahmen:  
• Verfügungsmittel  
• Zuführungen zu Rückstellungen 

und Rücklagen  
• Abschreibungen  
• Personalaufwendungen 
• Versorgungsaufwendungen  

 

B. Finanzplan  
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)  
Budget Nr.  Bezeichnung  Zugeordnete Einzahlungen und 

Auszahlungen der Teilpläne  

Keine Budgets gebildet 
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Stellenplan 
(für Beamte und tariflich Beschäftigte) 

1) bedeutet die Anzahl der Personen 
2) bedeutet die Bewertung der Personen 

 

im Vorjahr 
2014 

Tatsächliche 
Besetzung am 
30.06.2014 des 

Vorjahres 

im laufenden 
Haushaltsjahr 

2015 Lfd. 
Nr. 

Bezeichnung der 
Stelle 

Amts- / Funktions-
bezeichnung 

1) 2) 1) 2) 1) 2) 

Bemerkungen 
      

1  Raumpflegerin 
Kindergarten 0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

11,5 
Wochenstunden 

2  Hauswart 0,33 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,33 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,31 

gering-
fügig 

beschäf-
tigt 

12,18 
Wochenstunden 

3  Hauswartin 0,33 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,33 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,31 

gering-
fügig 

beschäf-
tigt 

12,18 
Wochenstunden 

4  Gemeindearbeiter 0,26 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,26 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,25 

gering-
fügig 

beschäf-
tigt 

9,89 
Wochenstunden 

5  Platzwart 0,29 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,29 

gering-
fügig 

beschäf
-tigt 

0,28 

gering-
fügig 

beschäf-
tigt 

10,82 
Wochenstunden 

6  Raumpflegerin 
Kindergarten 0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

0,29 

TVÖD 
Entgelt-
gruppe 

2 

11,5 
Wochenstunden 

         

  Gesamt                         1,73             
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I n v e s t i t i o n s p r o g r a m m 
 

Gemeinde Rethwisch 
 

Haushaltsjahr 2015 
 
 
 
Die Gemeinde Rethwisch hat im Investitionsprogramm des Haushalts-
jahres 2015 für die Jahre 2016 bis 2018 keine Festsetzungen getroffen: 
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